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«Freundnachbarliche Beziehungen»: Alt-Regierungschef, Dr. Gerard Bat-
liner (links) mit dem früheren österreichischen Aussenminister Toncic-
Sorinij, der heute Generalsekretär des Europarates In Strassburg ist. 

Österreich - unser Nachbar 
Gedanken zum Staatsfeiertag unseres Nachbarlandes -
Alt-Regierungschef Dr. Gerard Batliner 
Was für d ie  Schweiz  der 1. August ,  ist 
fiir unser österreichisches Nachbarland 
der 26. Oktober. S o  w i e  d ie  Schweizer  
Kolonie mit einer e i g e n e n  Feierstunde 
am 1. August  ihrer Heimat  gedenkt,  ist 
die Feierstunde d e s  österreichischen 
Konsulates zum 26. Oktober ebenfal ls  
zu den  festen Terminen im l iechten
steinischen Veranstaltungskalender ge 
worden. — A u s  Anlass  d e s  österreichi
schen Nationalfeiertages  haben w i r  Alt-
Regierungschef Dr. Gerard Batliner um 
nachstehenden Aufsatz  gebeten,  der 
sich mit der Neutralität  unseres  Nach
barlandes befusst, d ie  auch  d e m  Staats
feiertagsgedanken zugrunde l iegt :  

Morgen Freitag vor 18 Jahren, am 
2ß. Oktober 1955, erklärte der öster
reichische Nationalrat «die immer
währende Neutralität» seines Lan
des. Es war  der erste gesetzgebe
rische Akt des unmittelbar zuvor, 
nach dem Abzug der fremden Trup
pen, wieder voll unabhängig ge
wordenen Oesterreich. Im Ge
denken an dieses bedeutsame Er
eignis wird in Oesterreich 
alljährlich am 26. Oktober der Na
tionalfeiertag begangen. Dass die
ses österreichische Ereignis aber 
ebenfalls für Liechtenstein von 
grosser Tragweite ist, wird hierzu
lande wohl nicht genügend . ge
würdigt. War  die Neutralitätserklä
rung selbst für die Sowjetunion 
wichtig genug, um zusammen mit 
den übrigen Siegermächten, Oester
reich die Unabhängigkeit zurückzu
geben und die Truppen abzuziehen, 
so war dieses Ereignis für das unbe
waffnete Liechtenstein ein Vorgang 
von überragender Bedeutung. Die 
aussenpolitische Konstellation 
Liechtensteins ha t  sich dadurch 
verändert. Unser Land ist seit 1955 
an allen seinen Grenzen von im
merwährend neutralen Staaten um
geben. 

Sicherheit vor den Nachbarn 
Immerwährende Neutralität, was 
besagt diese? Nicht weniger, als 
dass wir grundsätzlich für alle Zu
kunft keinerlei militärische Gewalt 
von unseren Nachbarn zu fürchten 
brauchen. Die Neutralität verbietet 
jede militärische Gewaltsanwen
dung mit Ausnahme der Selbstver
teidigung. 

Vielleicht nehmen wir dies als 
selbstverständlich, weil wir ohne
hin aufgrund unserer geschichtli
chen Erfahrungen an  die Friedfer
tigkeit unserer Nachbarn auch ohne 
deren Neutralität glauben. Dennoch 
wäre es falsch, die rechtlich bin
dende Kraft der international aner
kannten, immerwährenden Neutra
lität zu unterschätzen, die uns  Si
cherheit vor  unseren Nachbarn ge
währleistet. ' ' 

Schutz vor dritten Staaten 
Doch viel wichtiger ist der Schutz, 
den die Neutralität Oesterreich 
(und der Schweiz) selbst verleiht. 
Die Grossmächte, die ein enormes 
gegenseitiges Interesse haben, dass 

von 

das neutrale Oesterreich (und die 
Schweiz) keinem der militärischen 
Blöcke zufällt und für keine frem
den militärischen Interessen be
nützt werden kann, haben die Neu
tralität Oesterreichs anerkannt und 
haben überdies im Staatsvertrag er
klärt, dass sie «die Unabhängigkeit 
und territoriale Unversehrtheit 
Oesterreichs . . .  achten werden». 
Oesterreich seinerseits hat sich 
verpflichtet, seine Neutralität «mit 
allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln aufrecht zu erhalten und zu 
verteidigen». Entsprechend dem 
schweizerischen Muster ist die 
Neutralität eine bewaffnete. Dies 

alles verleiht unseren Nachbarn in 
besonders hohem Masse einen qua
lifizierten Schutz im Falle von krie
gerischen Auseinandersetzungen. 
Und für Liechtenstein, rundum von  
neutralen Staaten eingepolstert, 
gibt es damit keine offene Flanke. 
Das unbewaffnete Liechtenstein ist 
also — und das ist das für uns so 
bedeutsame Ereignis — gegen äus
sere Angriffe sozusagen so sicher 
geworden, wie seine bewaffneten 
neutralen Nachbarn Oesterreich 
und die Schweiz. Liechtenstein par
tizipiert auf diese Weise mittelbar 
am selben Schutz, den die Neutra
lität • den Oesterreichern und den 

Schweizern selbst verbürgt. Damit 
hat  Liechtenstein nicht nur  ein 
nachbarschaftlich begründetes, ho
hes Interesse an  einem gesunden, 
sondern auch an  einem bewaffneten 
Oesterreich. Das bedeutet aber 
auch, dass das solcherart entlastete 
Liechtenstein umso leichter auf an
deren Gebieten seinen Beitrag (Ent
wicklungshilfe, humanitäre Aktio
nen) zur Verminderung von Span
nungen und zum Frieden leisten 
kann. 

Breite Bejahung der Neutralität 
Mag 1955 die Erklärung der Neutra
lität eher einer einsichtigen Politik 
der damaligen österreichischen 
Führungsschicht entsprungen sein, 
so erscheint sie heute als in den 
breiten Schichten des Volkes ver
ankert. Eine aufschlussreiche Mei
nungsumfrage,' die in der «Oester
reichischen Zeitschrift für Aussen-
politik» kürzlich veröffentlicht wur
de, hat  ergeben, dass 90 Prozent der 
Oesterreicher die immerwährende 
Neutralität befürworten. Und drei 
Viertel der Befragten, vor allem 
aber die 14 bis 29jährigen, also die 
unmittelbar Wehrpflichtigen unter 
ihnen, -bejahten eindeutig die 
Frage, ob es sinnvoll sei, eine Ar
mee zu unterhalten. Ereignisse der 
letzten Jahre mögen solches Den
ken bestärkt haben. So erklären 
beispielsweise namhafte Kenner 
der osteuropäischen Verhältnisse, 
dass der Einmarsch" 'der sowjeti
schen und anderen fremden Trup
pen in der Tschechoslowakei im 
August 1968 unterblieben wäre, 
wenn das Führungsgremium im 
Kreml, das den Beschluss zum Ein
marsch mit nur  knapper Mehrheit 
fasste, zum vornherein mit der mi
litärischen Verteidigung der CSSR 
hätte rechnen müssen. 

Gefestigtes Staatswesen 
Von dem darniederliegenden und 
verstümmelten Oesterreich der  
zwanziger Jahre  über die Krisen 
der dreissiger Jahre, den Anschluss 
und nach 1945 die Okkupation hat  
Oesterreich nach dem Zweiten 
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Regierungssitzung 
Die Beschlüsse dieser Woche 
Anlässlich der Regierungssitzung 
vom 23. Oktober 1973 wurden unter 
anderem folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
# Die Regierung verabschiedet 
nachfolgende Gesetze und Verord
nungen und leitet die Gesetze zur 
Genehmigung an  den Landtag wei
ter: 
0 Gesetz betreffend , die Abände
rung des Gesetzes über die Förde
rung der Landwirtschaft in Bergge
bieten. Durch dieses Gesetz" werden 
die Bewirtschaftungsprämien (Flä
chenbeiträge) u m  3 Rappen pro 
Klafter erhöht, u m  der Teuerung 
Rechnung zu trägen. 
0 Gesetz über die Abänderung des 
Gesetzes betreffend die Gewährung 
von Anbauprämien für Futtergetrei
de. Durch dieses Gesetz wird die 
Ackerbohne in die Liste der nach 
dem Anbauprämiengesetz subven
tionsberechtigten Futterpflanzen 
aufgenommen, 
# Gesetz betreffend die Abände
rung des Gesetzes über die Gewäh-
Tung v o n  Ausmerzbeiträgen für 
Tiere der Rindviehgattung. Durch 

dieses Gesetz wird geregelt, dass 
der Beitrag nur  soweit gewährt 
wird, als Schlachterlös und Beitrag 
zusammen den Betrag von  Fr. 
3000.— nicht übersteigen. 
0 Verordnung betreffend die Er
gänzung des Subventionsreglemen-
tes. Diese Verordnung stellt eine 
generelle Regelung der Verwer-. 
tungsverluste bei der Verarbei
tungsmilch dar. Der erforderliche 
Nachtragskredit von Fr. 390 000.— 
wird beim Landtag beantragt. 
# Verordnung betreffend die Er
gänzung des Subventionsreglemen-
tes. Durch diese Verordnung wer
den die Beiträge für den. Neuansatz 
von Rebflächen erhöht. 
% Des weiteren wird dem Landtag 
Antrag auf Aeufnung des Eigen
heim-Wohnbaufonds um 500 000 
Franken gestellt. 
# Die Regierung beschliesst die  
Teilnahme an den Jahresversamm
lungen der Internationalen Ver
bandsübereinkünfte zum.  Schutze 
des Geistigen Eigfentums, welche 
vom 19. bis 27. November 1973 in  
Genf stattfinden. Sie wird sich 

durch den Leiter des Amtes für In 
ternationale Beziehungen daselbst 
vertreten lassen. 
# Der Bericht des Leiters des Am 
tes für Internationale Beziehungen 
über die Münchener Diplomatische 
Konferenz über die Einführung 
eines Europäischen Patentertei
lungsverfahrens, welche vom 10. 
September bis 6. Oktober 1973 in 
München stattfand, wird zur 
Kenntnis genommen. 
% Die Regierung erteilt ihre Zu
stimmung, dass zwei Mitglieder des 
Stiftungsrates der Stiftung Liech
tensteinischer Entwicklungsdienst 
am Europarat-Seminar über den in
ternationalen freiwilligen Dienst, 
welches vom 5. bis 9. November 
1973 in Strassburg stattfindet, teil
nehmen. 
# Aus den Mitteln der Entwick
lungshilfe für 1973 werden folgende 
Beiträge bewilligt: 

Fr. 50 000.— an  die Kosten eines 
Schulhauses in Catumbela/Angola 
zugunsten von Pater Emil Frick aus 
Balzers. 

Fr. 40 000.— an  die Kosten eines 
Erweiterungsbaus a n  eine Kapelle 
in Altamira-Kingo zugunsten Bi
schof Erich Kräutler. 
# Der Rest-Landesbeitrag für das 
J ah r  1972 wird der Liechtensteini
schen Konzertgemeinde überwie
sen. Desgleichen übernimmt die Re

gierung das Defizit für das Jahr  
1972. 
9 Für den Bau des Tierheimes 
Schaan wird eine Akontozahlung 
bewilligt. 

i Die Regierung bestellt den 
Schulrat sowie die Diplomprüfungs
kommission des Abendtechnikums 
Vaduz neu. 

I Desgleichen wird die Delegation 
für Expertengespräche zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein und 
Italien zum Zwecke des Abschlus
ses eines Abkommens über die 
soziale Sicherheit wie folgt bestellt: 

AHV-Direktor Julius Hartmann, 
Vaduz, Dr. Ivo Beck, Rechtsanwalt, 
Vaduz (ehemaliger ATIV-Verwal-
tungsratspräsident), Ressortsekre
tär Leonhard Vogt, Balzers. 
9 Folgende Subventionen werden 
bewilligt: 

Gemeinde Balzers für Kanalisa
tionsneubau Hauptsammeikanal 
Ost, Teilstück Mühle-Hochbrücke 
— Gemeinde Gamprin für Kanalisa
tionsneubau in der Stelzenstrasse 
— Gemeinde Eschen für Planungs
kosten der Baulandumlegung Ro-
senbühler. 
9 Die Prämien für die diesjährige 
Viehprämiierung Vaduz werden an
gewiesen. 

Einbrecher 
erschossen! 
Nächtlicher 
Zwischenfall in 
Vaduz 
(p.) In der Nacht zum Mittwoch um 
3.20 Uhr wollte eine Privatperson in 
Vaduz einen entdeckten Einbrecher 
durch Warnschüsse vertreiben. 
Dabei traf ein Schuss den flüchten
den Dieb, wodurch dieser tödlich 
verletzt wurde und auf der Stelle 
verschied. 

Ein Nachbar des Hauses Buch-
und Verlagsdruckerei in Vaduz 
hatte Geräusche von brechendem 
Glas gehört. Zur Feststellung der  
Geräuschursache begab er sich auf 
den Balkon seines Hauses hinaus 
und feuerte einen Warnschuss ab. 
Als in der Folge ein Einbrecher 
vom Balkon des Hauses Buch- und 
Verlagsdruckerei flüchtete, feuerte 
der Nachbar nochmals einen Warn
schuss ab. Dieser traf trotz verhält
nismässig grosser Distanz und Dun
kelheit den Flüchtenden tödlich. 

Beim Erschossenen handelt e s  
sich um den 19jährigen deutschen 
Staatsangehörigen Hans Joachim 
Schulz, der seit Mai 1973 in Vaduz 
wohnte und eine Arbeitsstelle als 
Koch inne hatte. 

Es steht bereits jetzt mit Si
cherheit fest, dass Schulz für meh
rere, in letzter Zeit in Liechtenstein 
begangene schwere Einbrüche und 
Einschleichdiebstähle als Täter in 
Frage kommt. 
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